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Bezugspreis: Durch die Post bezogen viertellShrlichR
1,50 Mk (außerdem 24 Mennige Bestellgeld.) 3» "
Berlage für den Monat 45 Pfg. - SinrückungSgebühr
Anzeigen 20 Pfg., Reklamen 40 Pfg. dir Garmond, rffo.1I

Dienstag , den 6. Februar 1917. 52 . Jahrgang

Micher Teil.
Ufingen, den I . Februar 1917.

SusAnorvnung ve»Herrn RegierungSpräfiventen
Wiesbaden gebe ich folgende» bekannt:

Den bedürftigen im Ruhestand lebenden SiaatS-»mten und den bedürftigen Hinlrrblubenen von
amten können einmalige Unterstützungen bi» zu
0 Mk . gezahlt werden, wenn da« Gesamt-

' lebenden Beamten weniger
al» 3500 Mk.,

d der Witwe— und zwar ohne eiwarge«
Waifengeid— weniger als 1300 Mk. be¬
trägt-

, N,sondere Berücksichtigung finden diezrmgen
llsonen, die noch für Kinder zu sorgen haben.

I Beteiligten ist zu empfehlen, fich schriftlich unter
Erlegung ihrer Sinkommen-verhältniffe an die
«t Anweisung zuständige Behörde zu -wenden.
Sie» ist in der Regel die letzte Vorgesetzte Behörde
X, ausgeschiedenrn oder verstorbenen Beamten,
toi Falle der dauernden Verlegung de» Wohnfitze«
«r Antragsteller außerhalb de« Bezirk» dieser
Behörde empfiehlte» sich, da» Gesuch an die für
„n neuen Wohnsitz zuständige Regierung zu senden.

Der Königliche Landrat.
Vr. L. 1040. v. Bezold.

Ufingen, den S. Februar 1917.
! Im Felde stehende Bedienungsmannschaften

«ne» Geschütze«, die zum Teil au« dem Kreise
Ufingen stammen, bitten um eine Ziehharmonika.
Personen, die gewillt find, den Wunsch dieser
Krieger zu erfüllen, werden ersucht, un» die» bald»
Möglichst anzuzeigen. Gegebenenfalls wird auch
«r Unterzeichnete- Verein eine kleine Vergütung
gewähren.

Im Namen de»Zweigoerein« vom Roten Kreuz.
Der Vorsitzende,

v. Bezold.

itellvertretendes Generalkomnrarrvo.
XVIII . Armeekorps.

Abt. III b Tgb.-Nr. 813/471.
Frankfurt(Main), den 33. Januar 1317.

Brtr. Anmeldung der durch die deutsche
Ardeiterzeutrale augeworbene«
ausländische« Arbeiter.

üRSv Verordnung.
s9 Auf Grund de» 8 8b de» Gesetze» über den
Selagerungszustand vom 4. Juni 1851, sowie de«
besetze» vom 11. Dezember 1915 bestimme ich
ür den mir unterstellten KoipSbezirk und — im
rinvernehmen mit dem Gouverneur— auch für
en Befehlsbereich der Festung Mainz:

Wer Arbeiter, die V0« der
deutsche« Arbeiterzentrale im
Ausland »« geworben sind , be-
schäslig', ist verpflichtet, diese innerhalb
48 Stunden nach ihrem Eintritt in da«
Arbeit«verhLl>ni» der Polizeibehörde de»
Beschäftigungrorle» und, wenn dieser vom
Wohnort de» Arbeiter« verschieden ist,

auch der Ortspolizeibrhörde de» Wohn¬
orte« anzurmlden.

Die Anmeldung hat zu enthalten:
Bor- und Zunamen de» Arbeiter»,
Geburtsort, Geburt,datum, letzten Wohn¬
sitz im Auslande, unter Bezeichnung de,
zuständigen Verwaltungsbezirk», Name
und Wohnsitz de» Arbeitgebers, bei dem
der Arbeiter eingetreten ist. sowie den
Zeitpunkt de» Eintritt». Ferner ist der
Anmeldung die mit der Photographie
versehene von der deutschen Arbeiter,entrale
in Berlin ausgestellte ArdeiterlegitimationS-
karte brizufügen. Soweit die Arbeiter-
legilimalionskarte nicht beigefügt werden
kann, ist anzugrben. au« welchem Grunde
die Beifügung unterblieben ist.

Die durch die Verordnung de»
stellvertr. Generalkommando» vom 7. De¬
zember 1915 - Mb Nr. 35300/11831
— begründete Meldepflicht der Arbeiter
selbst binnen 13 Stunden (8 1) und der
Wohnungsinhabec (ß 3) wird durch die
yorltehende Bestimmung nicht berührt.

Zuwiderhandlungen werden, fall«
‘ die bestehende,i Gesetze keine höhere Frei-

heit»strase bestimmen, mit Gesingni» bi»
zu einem Jahr bestraft. Beim Borliegen
mildernder Umstände kann aus Haft oder
Geldstrafe bi« zu 1K0V Mark erkannt
werden.
Der stellv Kommandierende General:

Riedel,
O Genera lleutnant._

Seit . : Zahlung «« in Gold - und Silber«
müuze « a« rufs. pol « . Arbeiter
uud a» Kriegsgefangeue.

Bekanntmachung.
Auf Grund de» §. 9 b de» Gesetze» über den

Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme
ich für den mir unterstellten Korpsbezirk und —
im Einvernehmen mit d,m Gouverneur— auch
für den Befehlrbereich der Festung Mainz:

Zahlungen jeder Art in Gold oder in 5-,
3- oder 3-Mark-Stücken an Kriegsgefangene
und russisch-polnische Arbeiter sind verboten.

Zahlungen jeder Art in anderen Münzen
an diese Personen sind nur insoweit gestattet,
al» Zahlung in Papiergeld nicht möglich ist.

Zuwiderhandlung:» werden mit Gefängnis bi»
zu einem Jahre, beim Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark

Frankfurt (Main). 33. Januar 1917.
Da« stellvertretende Generalkommando

de» 18. Armeekorps.
Der stellv. Kommandierende General:

Rie del,
Generalleutnant. _ _

Der Bunderrat hat auf Grund de» 8 3 de»
Gesetze« über die EmächtPung de» Bundesral» zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
1914 (Reichr-Gesetzbl. S . 337) folgende Verord¬
nung erlaffen:

Diejenigen Angehörigen seindlicher Staaten,
welche, ohne Kriegsgefangene zu sein, aus Grund
von Maßnahmen der deutschen Heeresverwaltung
Zwecke ihrer Beschäftigung nach Deutschland ge¬
kommen oder überführt worden sind, werden, so¬
weit sie wegen der durch diese Maßnahmen beding,
len Gestalt ihres Arbeitroerhältniffe» nicht al«
versichert im Sinne der Reich«vttstcherung«ordnung
gelten, den Vorschriften der Reichrverstcherung,-
ordnung über Kranken» und Unfallversicherung
unterstellt. „ L

Für sie gelten auch da« Gesetz, betreffend
Sicherung der Leistungsfähigkeit ver Krankenkaffen,
vom 4. August 1914 (Reicht-Gesetzbl. S . 337)
und 8 2 der Bekanntmachung über Krankenver«
stcherung und Wochenhilse während de« Kriege«
vom 38. Januar 1915 (Reich»-Gesetzbl. S . 49).

8 2
Soweit Beschäftigte der im 81 b-zeichneten

Art nach den Vorschriften ver Reich»versicherung»-
ordnung über Jnvatiden- und Hiaierblienenverfichc-
rung versicherungspflichtig sein würden, sind sie
von dieser Versicherungspflicht befreit.

8s . .
Die Heeresverwaltung kann jederzeit an Stelle

de« Träger« der Kranken- over der Unfallversiche¬
rung da» Heilverfahren(Krankenpflege, Kranken-
haurpflege— Krankenbehandlung, Hellanstaltpflege)
übernehmen. Ein solche» Heilverfahren steht für
die Ansprüche de« Versicherten gegen den Verfiche-
rungsträger einem entsprechenden Heilverfahren
de« Versicherung-träger» gleich.

Der Versicherungsirägerhat der Heererverwal-
tung die Kosten zu erstatten, soweit da» Heilver¬
fahren in eine Zeit fällt, während derer dem
Versicherten cin Anspruch auf Leistungen de« Ver.
stcherungSträger« zusteht. Soweit für dieselbe Zeit
ein Anspruch gegen die Träger der Krankenverfiche-
rung und der Unfallversicherung besteht, ist nur
der Träger der Unsalloeisichernng ersatzpflichtig.

Air Ersatz der Kosten für Krankenpflege(8
183 Nr. 1 der Reich«verstcherung»ordnung) oder
Krankenbehandiung(8 558 Rr. 1 der Reichrver»
sicherungiordnung) gelten drei Achtel de« Grund»
lohn», nach welchem fich da» Krankengeld de»
Versicherte:! bestimmt; jedoch ist für Hilfsmittel,
di« bei Folgen von Belriebrunfälln erforderlich
sind, um den Erfolg de« Heilverfahrens zu sichern
oder die Folgen der Verletzung zu erleichtern(8
558 Nr. 1 der Reichsverstcherungrordnung) stet»
der wirkliche Aufwand zu ersetzen. Ist der Ver¬
sicherte in ein Krankenhaus(Lazarett) ausgenommen,
so sind außerdem für den Unterhalt daselbst zwei
Achtel de» Grundlohn» zu vergüieo. Ist kein
Grundlohn bestimmt, so gilt al« solcher der wirkliche
Arbeitsverdienst de« Versicherten bi» zu 6 Mark
für den Arbeitstag. . _ ßA

Die Heeresverwaltung kann mit den Verstche«
rungsträgern etwa» andere» vereinbaren.

Streitigkeiten über den Ersatzanspruch werden
im Spruchverfahreu nach der ReichSverstcherung«»
ordnung entschieden.

Knappschasiliche Krankenkassen und Eisatzkaffen
stehen den Versicherung-trägern im Sinne dieser
Vorschriften gleich-



§4
Diese Verordnung tritt am 12. Februar 1917

in Kraft, sie wirkt für da- Gebiet der Unfalloer.
stcherung zurück auf Unfälle, die Angehörige feind-
rcher Staaten der im 8 1 bezeichneten Art feit

ihrem Eintritt in die Beschäftigung in Deutschland
erlitten haben.

Ansprüche auf solche Beiträge zur Invalidenver¬
sicherung, welche bi« ,um 12. Februar 1917 für
die tm8 2 bezeichneten Personen noch nicht geleistet
worden sind, dürfen nicht weiter verfolgt werden

Berlin, den 35. Januar 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzler«

_ _ Dr. Helfserich.
Der Bundesrat hat auf Grund de, 8 3 de«

Gesetze, über die Ermächtigung de»Bundesrats zu
wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom4 Auau»
1914 (Reich«-Gesetzbl. S . 327) folgende Berord.
nung erlassen:

8 1
Ausbefferungen von Schuhwaren(8 .1 Abs 3

der Bekanntmachung über Preirbeschränkungeu'bei
Verkäufen von Schuhwaren vom 28. September
1916 — Reich«.G.setzbl. S . 1077—) dürfen zu
keinem höheren Preise berechnet werden al» dem
der sich au, der Zusammenrechnung der Gestehungs-'
kosten, eine, angemeffenen Anteil» der allgemeinen
Unkosten und eine« angemeffenen Gewinn, ergibt
Mr die Prei,berechnung sind die von der Gut«
achterkommissionfür Schuhwarenpreise(8 7) auf.
gestellten Richtsätze für die Preisberechnung bei
Au,befferungen von Schuhwaren maßgebind.

8 3
Den au«gebefferten Schuhwaren muß bei Rück-

gäbe an den Verbraucher ein Begleitschein beigesügt
werden, welcher in einer leicht erkennbaren Weise
folgende Angaben enthält:

1. den Namen oder die Firma und den Ort
der gewerblichen Niederlaffung desjenigen der
die Ausbesserung dem Verbraucher gegenüber
übernommen hat,

3. die Art der Ausbesserung und den dafür
berechneten Preis in deutscher Währung

3. den Monat und da« Jahr, in denen die
Ausbefferung ausgeführt worden ist.

8 3
Wer gewerbsmäßig Bestellungen auf Aus-

befferungen von Schuhwaren enlgegenniwmt, Hot
in seinen Geschäftsräumennach näherer Bestimmung
der Gutachterkommiifion für Schuhwarenpreise eine
Prei«berechnung zum AuShang zu bringen, aus der
sich der Sudpreis und die An der Berechnung für
Besohlen und Flecken ergibt.

^ § 4
Der Besteller von SchuhwarenauSbrfferungen

kann, wenn er glaubt, daß der ihm berechnete Preis
die Grenzen de» § 1 überschreitet, binnen zwei
Wochen noch Empfang der ousgebefferten Schuh
waren Festsetzung de« Preise« durch ein Schied«
gertcht(8 6 der Bekanntmachung über PreiSbe-
fchränkungen bei Verkäufen von Schuhwaren vom
88. September 1916 — Reichs-Gefetzbl. S . 1077
—) beantragen.

Da« Schiedsgericht prüft auch auf Anrufen der
zuständigen Behörde die auf dem Aushang(8 3)
verzeichneten Preise nach und bestimmt die nach8 1
in Verbindung mit den von bei Gutachierkommiffion
fflc Schuhwarmpreise ausgestellten Richtsätzen onae.
weffenen Preise.

8b
Da« Schiedsgericht entscheidet unter Ausschluß

de« Rechtsweg». Seine Entscheidung ist endgültig;
sie erfolgt gebühren« und stempelfrei.

8 6
Ergibt die Prüfung durchd°s Schiedsgericht

den Verdacht einer strafbaren Handlung, so hat der

Vorschriften dieser Verordnung zuloffen. Er erläßt
die Ausführungsbestimmungen.

8 9
Mit Gefängnis bi« zu sechs Monaten oder mit

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark wird bestraft:
1. wer ousgebefferten Schuhwaren den nach8 2

vorgeschriebenen Begleitschein nicht beifügt.
8. wer in dem noch8 2 vorgeschriebenen Begleit¬

schein unrichtige Angaben wacht, oder wer
auSgebefferten Schuhwaren einen Begleitschein
beifügt, wiffend, daß dieser unrichtige Angaben
enthält, oder daß die Preisangabe erhöht
oder uukennttich gemacht worden ist,

3. wer für Ausbefferungenvon Schuhwaren
einen höheren als den in dem Begleitschein
angeführten Preis fordert oder annimwk

4. wer, nachdem für »ine bestimmte An von
Ausbefferungen von dem Schiedsgericht ein
angemessener Preis festgesetzt ist. Ausbesserung-
rn gleicher Art mit einem höheren Preise
auszeichnet und mit dieser Auszeichnung zur
Ablieferung bringt,

5. wer der Vorschrift deS$ 3 zuwiderhandell.
§ 10

Die Verordnung tritt mit dem 15. Februar
1917 fn Kraft. Den Zeitpunkt des Außerkrafttreten«
bestimmt der Reichskanzler.

Berlin, den 25. Januar 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzler»

_ Dr. Helfserich

der
in i!

,ff«n.
Lich»
!«spr«
»erre

Auf Grund de« 8 8 der Verordnung über
Preisbeschränkungen bei Ausbefferungen von Schuh«
waren vom 25. Januar 1917 (RetchS-Gesetzbl. S.
75) wird folgende« bestimmt:

8 1
Die Au-führung- bestimmungen zur Verordnung

über PreiSbeschränkungenbei Verkäufen von Schuh-
waren vom 28. September 1916 (ReichS-Gefetzbl.
T. 1080) gelten entsprechend für die Ausführung
der Verordnung über Preisbeschränkungen bei Aus.
befferungen von Schuhwaren vom 25. Januar 1917

8 2
Die Bestimmungen treten mit dem 15. Februar

1917 in Kraft.
Berlin , den 25. Januar 1917.

Der Stellvertreter de« R°ich»kanzler«
Dr . Helfserich.

WTB Berlin.  4 . Febr. Reuter
Regierung der Bereinigten Staaten habe"
bruch der diplomatischen Beziehungen« j,
iand ausgesprochen. Der Präsident Wilk^
im Kongreß davon Mitteilung gemach*
deutschen Botschafter Grafen Bernstorff
Paffe zugestelll worden. Der amerikanjA
schafter Mr. Gerard sei angewiesen llt der
Deutschland zu verlassen. Eine BestätigunFF̂r
Meldungen liegt hier an amtlicher Snin Hetzen,
nicht vor. jedoch wird ihre Richtigkeit„ufl1« 1
zweifelt. -.turn

WTB Rotterdam,  4 . Febr. ."'i 'h!
fahrtskreisen verlautet, daß seil Beginn d«ckte!
schärften Tauchbootkriege$ schon über 3n A
versenk! worden sind. L ®

'» ff*1——— ——- _ _ __ i

Male und provinzielle Nachricht
—— ■— A t

»rat
- —— * den

. “ Ufingen. 5. Febr. Bei voller Chatte
mt begehen am 10. Februar Herr StadiMuf<
a- D. Fritz Schmidt  und Frau Marie  chsau
Kötter, das goldene Ehejubiläum.  Ilwentlich
von einer stattlichen Zahl von Kindern und Eii darl
lindern mögee» dem goldenen HochzeiiSpamL die
gönnt sein, diesen schönen Tag in DankbarkejAukti
stillem, häuslichen Giück zu verleben. Noch stalied
die Familie im Zeichen der liefsten Tramitzeii, '
einen ihrer von dem Vaterland gefordertenS
möge dies der letzte Schicksalsschlag gewesen,
ber bem allsei!« hochgeachteten Hochzeitspaare Ecini
bestimm! war. Mögen sich den vielen J-effen
ungetrübten, vorbildlichen Eheleben« noch nimm
viele glückliche Jahre anreihen. Uns allen Wen
damit vergönnt, unseren allbelieb,en Herrn tzuen«!
rechner Schmidt und Frau Gemahlin noch ndwi'
lange unter un» zu haben. Cle rv

* Ufingen . 5. Febr. Der bei einer8» °" "
truppe an der Somine stehende Pionier
Philjppj  von hier(Sohn de« 1°HerrnSchl̂ ^
meisier, Franz Philippi) wurde mit dem„EiiA-
Kreuz' ausgezeichnet. jjjjjj

* Am 1. Februar ist eine neue AuSgalnBe
Amil. Taschen f̂ahrpla n«  erschienen. Lcba
ist in unserem Verlag erhältlich.

»an!
:wai>

Dchtmtlichn feil.
• De « Kaisers Dank.  Der

anzeiger" veröffentlicht nachstehenden kaiserl?
Erlaß: „Dem Erust der Zeit entfprecficnbl *11

Staatsanwaltschaft Mitteilung zu machen
^ § 7
Der vom Reichskanzler ernannten Gutachter-

kommiffion für Schuhwarevprejfe(8 9 der Bekannt¬
machung über Preisbeschränkungenbei Verkäufen
von Schuhwaren vom 28. September 1916 _
ReichS-Gesetzbl. S . 1077 —) liegt eS ob, allgemeine
Richtsätze für die Preisberechnung bei Ausbesserungen
von Schuhwaren aufzuftellen. Sie hat auch auf
Ersuchen de« Schiedsgericht« oder der zuständigen
Behörde sich über die Angemessenheit der Preise im
Einzelfalle gutachtlich zu äußern.

^ 8«
Der Reichskanzler kann Ausnahmen vou den

Oer Krieg.
. " - - - «ü “ * M.

auf Meinem diesjährigen Geburtstage die
üblichen festlichen Beranstalkungen auf kirchlich,

^WBGroßes Hauptquartiers . Februar
(Amtlich).

Westlicher Kriellsschaustlith:
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Bei unsichtigem Frosiweiter war der Artillerie¬
kampf zwischen Len« und Arra» und von Serre
bi» zum St . Pierre Vaast.Walde lebhafter als
in den Vortagen. Nördlich der Ancre griffen die
Engländer unsere Stellungen nach Trommelfeuer
um Mttternacht an. Während nördlich von Beau,
court die Angriffe scheitenen. gelange» nahe dem
Flußufer einer Abteilung, in unsere vordersten
Gräben zu dringen

Heeresgruppe Kronprinz.
Nordöstlich von Ponj-a-Mouffan und nördlich

von St . Mihicl waren eigene Eiknndungsvorstöße
erfolgreich.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Front de« Generalfeldmarschall« Prinz Leopold

von Bayern.!
Bei Kämpfen, die sich vormittag» trotz strenger

Kälte an der Aa entwickelten, wurden mehrere
russische Angriffe abgewiesen.

An der
Front de« Generaloberst Erzherzog Josef

und bei der
Heeresgruppe de« Generalfelbmarschall«

von Mackensen
ist die Lage unverändert.

Mazedonische Front.
Außer Feuerübeifällen bei Monasiir sowie

zwischen Warvar und Doiran-See nicht« wesend
liche».

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

Schulfeiern beschränkt worden. Da» deutsche
ließ e« sich aber nicht nehmen, an diesem
im Gotteshause und daheim Meiner mit
Fürbitte zu gedenken und Mir freundliche
und Segenswünsche telegraphisch und sch,,
au« allen Gauen de« Vaterlandes darzubri
Au« diesen überaus zahlreichen Kundgedn.
städtischer, ländlicher und kirchlicher Gemein
sowie Korporationen und Vereinigungen alleren
find Mir mit überwältigender Kraft und M,' E«. « lU|t Ullü» (]
muligkeu entgegengeklungen: Die Entrüstunĝ ,
die schnöde Zurückweisung unsere« FriedensangelWii.linh h*r KNtKiM».» .. r_ 1
und der enthüllten schändlichen Pläne unserer

>irtrisowie da» Gelöbnis, jede« Opfer an Gut und«
freudig zu tragen, um das Balerland vor den Gr
zugedachten Erniedrigungen zu bewahren und»,
verweigerten Frieden mit allem Nachdruck un̂ e,
Waffen erzwingen. Tiefbewegt durch solche AM
rungen echter Vaterlandsliebe möchte Ich alleüst
Jung und Alt in Stadt und Land— die
Meinem Geburtstag zu erneutem Treuegeli
sich gedrungen gefühlt haben, hierdurchM
wärmsten Dank sagen. Schwere Zeiten liij
noch vor un». Aeußerste Kräfteanspannung for»f
oie Not de« Vaterlandes von jedem einzelP
Aber fest und unerschütterlich steht da« deu>O>
Bolk bereit, im Felde und in der HeimatD
Berteibigung seiner gerechten Sache bi, zum letzt»
Mann und mit Zuversicht sehe Ich de, blutig
Ringens um Sein oder Nichtsein von Kaiser in
Reich entgegen. Gott wird auch weiter mst »
fein und unseren Waffen den Sieg verleihen. 3 ,
ersuche Sie , diesen Erlaß zur allgemeinen Kennli^
zu bringen. Großes Hauptquartier, 30. Jan 19l>
WilhelmI. ß. An den Reichskanzler.

Bringt etter KoU nr Beiclshanil
* Der Februar im Volksmunde. AllgeM'

wird her Februar oder Hornung als der Bring
der ersten Frühlingshoffnung betrachtet. Befand«
der2. Februar, Maria Lichtmeß, gilt als Wend



m . «i»t,kliLen Herrschaft. T«heißt: „Licht-d»r Wint Unth nrmeff.rt linh hnlh1 -a L Winter halb gemeffn und bald
- « Mittelalter Hörle man zur Z-»t

ßffea- aus. bei Licht zu arbeiten. Der
fejliVfl noch heute: „Lichtmeffen müssen
^ L bei Tag eff-n." Im allgemeinen ader
. ner Februar noch den Charakter de»Winters,
»benot muß die strenge Erbschaft de» Januar

-a 5 ‘ Wenn'» der Hornung gnädig
*■« *» « « » -» >

it» '' J der Landmann gern, wenn zum
d7«dnsang Schnee Mt und die heilige Dorothee
tS m Himmel,höhen die F.dern au«.
' St . Dorothee bringt den meisten Schnee
Die Tätigkeit de» Wirtschaft sau »-

kse»  Der Herr Regierungspräsident hat
Besprechung beigewohnt, die der Königliche

rat de» Landkreise» Wiesbaden in Elbenheim
den Mitgliedern der „Wirtschaftsausschüsse"
alten hat. Er hat bei dieser Gelegenheit
rf aufmerksam gemacht, daß die dem Wirt-
«aurichub zugewiesenen Aufgaben von außer-
rtlich großer Wichtigkeit sind für den Kreis
darüber hinaus für die Lebensmittelversorgung

]i2 dje Ausrcchlerhaltung der landwirtschaftlichen
ckMuktion im ganzen Regierungsbezirk. Den
oti italiebern der Ausschüsse dürfte die geleistete
iittküeit wenn sie ihrer Bedeutung entsprechend mit

Liidmüng und Umsicht verständnisvoll durchgcführt
eil cd noch im späteren Leben al» eine segensreiche

cinnerung beiden. Die Ausschüffe müßten sich
en vorsehen, nicht etwa al« „Polizei" in Er-

-Hrung zu treten, sie müßten sich stet« vor
»Mn halten, daß ihr Amt vielmehr ein Ber-

ruen,Posten für Beratung und Hilfeleistung der
ch ndwirte sei. Sie sollen als Freund der Land-

cte wirken. Rur in der höchst wichtigen Kartoffel-
lorgung müsse der Auischuß auch gleichsam

lizei" sein und da für sorgen, daß mit den
vffeln so sparsam wie möglich umgegangen

. _ i, daß da« erforderliche Saatgut unter allen
^Wänden fichergestellt und bi« zur Verwendung

ermäßig gelagert wird und daß alle irgendwie
alxGehrlichen Kartoffelvorräte an den Kommunal«
Lband abgeliefert werden, da sonst die Heere»
»altung durch Militär die Vorräte ohne Prü-

„1,8  der Einzelverhältniffe fortholen wird, war
^ t Rücksicht auf die damit verbundenen Unan«

lichkeiten, Schaden und Aerger vermieden
en sollte.

htßsls Haffelbäch, 2. Febr- Dem Bizefeld-
eKel Ponsar ,im Res.-Jnf .-Regiment Nr. 17

n unsere» Herrn Bürgermeister« Ponsar), z.
schwer verwundet in einem Feldlazarett, Jn-
x de» Eisernen Kreuze« 2. Klaffe, ist nunmehr
n bewiesene Tapferkeit vor dem Feinde da«

iserne Kreuz erster Klasse"  verliehen
eo.
- Bad Homburg , 3. Febr. Vom plötz-

m Tode ereilt, wurde Herr Apotheker Theopil
ser. Der so rasch au« dem Leben Geschiedene

heute mittag noch frisch und gesund von den
igen zu Hause weg nach der Wohnung des
n Hauptmann Bach, der heute seinen 80. Ge-

«tag stiert, um seinem lieben Kameraden zu
"titulieren. In dessen Wohnung erlitt er den
>h»d infolge einet Schlaganfall». Der Verstorbene
nsfreute sich allgemeiner Beliebtheit und Hochschätzung
!leiit über die Grenzen Homburg« hinaus.

~ Kraukfurt , 2. Febr. Von heute ab bi«
nächster Woche werden die höheren Schulen,
die Fortbildung»- und Fachschulen geschloffen.

liq — vommersheim , 1. Febr. In der Nacht
orn Mittwoch wurde hier einer armen Frau, deren
ck»i Söhne im Felde stehen, au« dem Stalle ein
utOwein gestohlen. Die Diebe erschlugen das

chwein in dem Stalle mit einer Maurerklammer
chb schlepptenr» durch die Gärten fort.
iii ~- - -  -

l Vermischte Nachrichten.
tittn_ Berlin.  2 . Febr. Zu der heutigen
9jIR|}unß der Groß-Berliner Brolkartengemeinschast

ten Vertreter der an der Gemeinschaft beteiligten
Gemeinden erschienen. Nach eingehender Bericht-

nOUung über die Beschlüffe der Siebener-Aurschuffe«
nglv Beratung trat die Versammlung den Beschlüssen
dein die Herstellung eine» Großgebück» von 1000
niÔ lül und 1900 Gramm unter Verbot kleineren

Gebäck« mit allen gegen eine Stimme bei und
billigte ferner einmütig die Beschlüffe de»Siebener»
Ausschuffe« über da« Kuchenbackoerbot und die
Beschränkung de« Kuchenbacken» in Konditoreien
auf bestimmte Sorten und Festsetzung von Höchst¬
preisen.

— My sl o wi tz, 2 Febr. Hier wurden dieser
Tage in einem Personenzuge kurz vor der Abfahrt
zwei Männer von einem Gendarm ausgefordert,
a zugeben, wa« sie in ihrem großen Reisekorb mit¬
führten. „Wäsche", war die Antwort. Der Gendarm
ließ sich den Korb aufschließen und fand — ein
paar schwere Mauersteine. Die „glücklichen" Be¬
sitzer de» Korbe« mußten danach zugeben, daß sie
den Inhalt de» Gepäckstücke« > on einem Händler
gekauft hättenI Der Beamte sandsjkeinen Grund
»um Einschreiten und die beiden betrogenen Hamster
durften die Reise forlsetzen.

— Fliedern.  2 . Febr. Durch Kameraden
veranlaßt, leckte auf dem Schulhof in Thönge»-
mühle ein lOjähriger Schüler an dem stark ge¬
frorenen eisernen Türdrücker. Die Zunge fror
im Moment fest und e» gelang erst einer Frau
au» der Nachbarschaft durch Anfgießen von
warmem Wasser den Jungen mit stark blutender
Zunge au« seiner üblen Lage zu befreien.

— Eine Prinzen -Stiftung.  Der auf
dem Felde der Ehre gefallene Prinz Heinrich von
Bayern hat dem 1. Schweren Reiter, und dem
Infanterie-Leib Regiment je einen Betrag von
55000 Mark gestiftet.

— Ein Trinkgeld von 20000 Mark.
In München bitte ein Gast bei Bezahlung seiner
Zeche ein Sanitältlo«al« Trinkgeld an die Kellnerin
gegeben. Jetzt ist diese« Lo« al« ein Haupttreffer
von 20000 Mark gezogen worden.

— Ueber strenge Kälte im Jahre1830
berichtet der „Mainzer Anzeiger" : Im Januar
1830 war der Rhein bei Mainz mehrmals zuge-
froren, indessen erreichte die Kälte den ganzen
Monat nicht mehr wie 9 bi» 10 Grad. Erst im
Februar sollte der furchtbare strenge Mntrr kommen.
Schon die letzten Tage des Januar brachten 20
Grad Kälte, mehrere Personen fand man in der
Frühe erfroren auf den Landstraßen nach Mainz.
In Hechtsheim bei Mainz erfroren zwei Kühe im
Stalle. Am 31. Januar erreichte die Kälte schon
23 Grad. Da« Wasser in der Siube friert am
hellen Tage. Die ersten Tage de« Februar hält
die gleiche Kälte mit geringem llnterschieden an.
Mehrere Brunnen in der Stadt find zugefroren,
wa» bei dem Mangel einer Wasserleitung einen
großen Uebelstand für die Bevölkerung bedeutete.
Am 3. Februar waren sämtliche Kohlenvorräte in
Mainz aufgebrauchl. Brennholz ist fast auch keine«
mehr vorhanden. Der Stecken Buchenholz wird
bereit» mit 13 bi» 14 Gulden bezahlt. Eichenholz
der Stecken9 bi« 10 Gulden, Tannen und Fichten
7 bi« 8 Gulden. Man kauft kleine Gebund Holz
vor. alten Geräten zusammengehauev, die einzelne
Leute um 2 bi« 3 Gulden verkaufen, nur, um
ein kleiner Notfeuer zu erhalten. Am 4. Februar
waren 22 Grad Kälte, zwei kleine Kinder, die
von Weisenau nach Mainz gehen wollten, um sich
für ihren Hunger etwa« zu erbetteln, fand man
Hand in Hand starrfitzend auf einem Steine, die
Kleinen waren erfroren. Am 5. Februar war e«
etwa« wärmer, „nur" 15 Grad. Allmählich stieg
da« Thermnmeter bi« zum 8. de« Monat«.
Während um 5 Uhr in der Frühe noch alle« fest
gefroren war, fing e« um 6 Uhr an zu rechnen
bei heftigem Südwind. Der Wärmezeiger stieg
auf 6 Grad Reaumur. Alle« fing an auszuleben,
in der Hoffnung, da« Elend habe sein Ende erreicht-
Am 9. de« Monat« kamen nun auch 120 Karren
Holz in Mainz au« dem Rheingau urd anderen
Gegenden an. Die Holzpreise fallen infolgedeffen
in erfreulicher Weise, man kann die Ware schon
3—4 Gulden billiger haben. Am 11. kam schon
die „Lache" bei Kastei in Bewegung und riß die
Eisdecke de» Rhein« am rechten Ufer auf, da«
Rheineir zwischen Mainz und Castel war hierdurch
abgeschnitten. Späterhin stellte sich der Rhein noch
einmal in diesem Monate, an deffen Ende erst der
Frühling in« Land ziehen sollte.

Adressierung von Feldpostseudunge«.
Vom 15. Februar 1917 ab werden die Vor>

schristen über d>e Abresfierung der Feldpostsendungen

an Truppenangehörige dahin geändert, daß ln den
Aufschriften jegliche Angabe über Kriegtschauplatz,
Armee. Armeegruppe oder Armeeabteilung. Armee-
korp», Division und Brigade wegfälll.

Die Angabe eine« höheren Stabe« darf nur
bei der Adreffe von Angehörigen dieser Stäbe
erfolgen. Die Feldadreffen dürfen daher künftig
im allgemeinen außer dem Namen und Dienstgrad
de« Empfänger« nur die Bezeichnung de» Truppen-
teil« bi« zum Regiment aufwärt» enthalten, alsoentweder:

1) Regiment, Bataillon(Abteilung) und Kom¬
pagnie(Erkadron, Batterie) oder

2) selbständige« Bataillon(Adteilung) und Kom¬
pagnie(Erkadron, Batterie) oder

3) bei besonderen Formationen( Kolonnen, Flieger
Funker usw.) deren amtliche Bezeichnung.

Bei Truppenteilen, die keinem Regimentsverband
angehören, also den vorstehend zu 2 und 3 ous-
geführten, ist außerdem die zuständig- Feldpostanstalt
mit ihrer Nummer anzugeben, z. B. „Deutsche
Feldpost Nr. 945", während bei Formationen, die
in der Bezeichnung die Angabe de«RegimentSverbande»
enthalten(Jnfanterieregimenter, Kavallerieregimenter,
Artillerieregimenter. Pionierregimenter), eine Feld¬
postanstalt(Deutsche Feldpostnummer) nicht hinzu¬
gefügt werden darf. Ebenso darf bei den Stäben
von Armeekorps(Generalkommando«), Divisionen
und Brigaden die Feldpostnummer nicht genannt
werden.

Die Heeresverwaltung behält sich vor, Sen¬
dungen an solche Adressen, die neben dem Regi-
menlSoerband noch die Bezeichnung eine« höheren
Verbandes enthalten, und Sendungen an Ange¬
hörige höherer Stäbe, die neben der Bezeichnung
dieser Stäbe noch die Bezeichnung einer Feldpost¬
nummer enthalten, von der Beförderung au«zu«
schließen.

Die Felbadreffen haben hiernach beispielsweise
zu lauten:

a) ohne  Angabe einer Feldpostnummer, da
im Regimenirverband:

An
Unteroffizier Friedrich Müller

Infanterie-Regiment 91
1. Bataillon

3. Kompagnie.
d) mit Angabe einer Feldpostnummer, da

nicht im Regimentsoerband:
An

Jäger August Meyer
Jäger-BataillonS

2. Kompagnie.
Deutsche Feldpost Nr. 183.

e) mit Angabe einer Feldpostnummer, da be-
sondere Formation und nicht im Regimentsverband:

An
Trainfolvat Otto Schulz

Referve-Fuhrpark-Kolonne Nr. 190
Deutsche Feldpost Nr. 180.

Der Wortlaut der Adressen wird den Ange¬
hörigen in der Heimat von den Truppenangehörigen
rechtzeitig mitgeteitt werden. Zur pünktlichen
Ueberkunst der Feldpostsendungen ist e« unbedingt
erforderlich, daß dieser Wortlaut bei Abfassung der
Aufschrift genau zum Muster genommen wird,
und daß irreführende Abkürzungen und Zusätze
vermieden werden. Er ist damit zu rechnen, daß
Sendungen, die auf den Adressen die Bezeichnung
eine« höheren Verbände« oder einer Feldpostnummer
entgegen den Bestimmungen führen, soweit ste nicht
überhaupt von der Beförderung ausgeschlossen
werden, den Empfänger mit großer Verspätung
erreichen oder al« unanbringlich zurückkommen.

Zur Verhütung arger Störungen im Feld-
postbelrieb ist e« unbedingt erforderlich, daß der
neue von den Heeresangehörigen mitgeteilte Adreffeu-
worrlaut auf keinen Fall vor dem 15. Februar bei
der Abfassung der Aufschriften angewendet wird.

veWsschrine
für Meb , Mrk - ir. Strick¬

waren
vorrätig in

R. Wagner^ Buchdruckerei.



Hierdurch die traurige Mitteilung, dass es Gott dem
Allmächtigen gefallen hat, unseren lieben Vater , Grossvater,
Urgrossvater , Schwiegervater , Bruder, Schwager und Onkel

Herrn Äugust AllendÖrfer
heute Nacht 27, Uhr im 84 . Lebensjahre in ein besseres
Jenseits abzurufen.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen

Fr. AHendorfer.
Wehrheim, den 4. Februar 1917.

Die Beerdigung findet statt : Mittwoch,  den 7. Februar , nachm . 37, Uhr.

EUHede Moritz
Willy UM

Verlobte.

Usingen. Oberreifenberg,
im Februar 1917.

Imilgsmßchmlilg.
Dienstag , de« 6. Februar LSI?, vor-

mittag« lU/s Uhr, versteigere ich in Winden
öffentlich, meistbietend gegen gleich bare Zahlung

1 Kuh.
Sammelpunkt der Kaufliebhaber an der Bürger»

meisteret.
Königftein i . T ., den4. Februar 1917.

Mohne « .
Gerichtsvollzieher in Köniqsteini. T.

r ist geneigt, mir von seinem größeren
ZhS  Vorrat 3 Zentner Kohlen , Koks oder
Briketts leihweise oder gegen sofortige Bezahlung
abzugeben, da ich nur noch für zwei Tage Brenn¬
material habe.
*) Frau Proreklor Dl . Ehlert.

4) (Vnfrt Hasen -,Kaninchen .Marder -,
Iltis -, Fuchs , usw. Fell¬

und zahle die höchsten Fabrikpreise. Für Kaninchen¬
felle zahle nach Größe bis eine Mark und darüber.
3b) Moses Hirschberg,  Usingen.

Preise inr Damen-Bedienimg
Mk. 1.50

L-
Kopswasche« mit Frisur
Kopfwäsche« ohue Frisur
Für Mädchen unter 14 Jahre« „ 0.75
Einfache Frisur „ 1.—
Frisur mit starker Welle „ 1.50

Preis - Hrm Ossigung
auf alle diese Bedienungen bei

Karten tu 10 Nummern.
Karl Kesselschläger,
Bad Homburg - Louisenstr. 87.

Aeltcres schon gedientesMädchen
sucht für sofort oder zum 15. Februar

Frau Prorektor Dr . Ehlert , Ufingen.
Seminar II . Stock.

Mnständiges ehrliche-Mädchen
für Haus- und Gartenarbeit gesucht.
G Johanna LShr, Ufingen.

Ordkiltl. DikllAmödihkil
für kleinen Haushalt bei hohem Lohn zum 1.
Februar oder später gesucht.

Frau I » Lölvenstetn , Bad Homburg,
G Louisenfir. 4372.

Aus hiesigen landwirtschaftlichen
Kreisen wird mir berichtet, daß

der voriges Jahr hier zum erstenmal
in Anwendung gebrachte Kalidünger
„Chlorkalium", als Kopfdüngung
bei Klee großartige Erfolge gezeitigt
und mehrfache Erträge geliefert hat.
Ich kann daher diesen hochprozentigen
Kalidünger°zur Düngung, insbesondere
bei Klee und Wurzelgewächsen aufs
Beste empfehlen, zumal eine Preis¬
erhöhung desselben, entgegen allen
anderen Kalidüngern nicht stattgesnnden
hat.

Stets zu haben bei
Siegln . Xatllensteln.

CLitd&e zum 1. März d. IS. eine Wohnung
(2 Zimmer, Küche Und Zubehör, zu mieten.

Frau Horz , Zitzergaffe.

Wie
haben

Hanger!

Wir bitte« ttnÜ
Futter!

Z igarette
direkt ifon Hac .direkt von der Fat
zu Originalpreisen

100 Zig . Kleinverk. 1,8 Pfg. z,
|JJ « " J » 2.*
i00 „ „ 3 „ 2,;
| ®® »* » *> 3.jt100 6,2  „

Versand nur gegen Nahnahme
100 Stück an.

7inarren Prima  Qnalitäteii
£iyarmi i00._ bi» 200 - m . p
GOLDENES

HAUS
COE

TelefonA 9068.

1UU#— DIB aUU. — H , p (

"ES  Zigar ettenfab lik
LN , Ehrenstrasae 34

Die vom Kgl. Landratsamt empfohlenen

Sterilinsauger'>rr.

sind bei mir erhältlich. Gg. Petei\

laufe sümlilhe Feilt
zu den höchsten Preisen.
*b) W . » atser , Michel

öer -LeÄteWa »»«! E
UBflli

D
*

vorn Verfasser äes
'Jüzov

>lkich
■ Ul

Belt
de.

Geschichte der
Stadt Usingi

0)
ouf G
gangen

orden
liefert)
' b)
dem I
tungen

— gebunden 80 Pfg. — plfhc&t
erhältlich in sämtlichen hiesigen£ Buch ^ ' " ^

lnngen und in
R . Wagners Buchdruckerei.

mbcl
M

iraditbrieftR. Wagner's Buchdr»

Schwere Simmentaler FahrK h»t, 1
mit Kalb

2 Läuferschweine
zu verkaufen. Kart Schmidt , Hundstadt

Kirchliche JUjtijtn.
Gottesdienst in der evangelische« Kir

Mittwoch,  den 7. Februar 1917. '
Die Knegsbetstunde fällt wegen Kohlenmangtll

vorläufig au».

angefi
Mafif
»eht,

3
zu verkaufen*) Heinrich Henriei , Hun dktral
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